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Aufgrund von § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 19 Abs. 1, § 30 Abs. 1 und § 34 Abs. 1
des Landeshochschulgesetzes - LHG) vom 01. Januar 2005 (GBI. 2005, S. 1) ,
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2007 zur
Umsetzung der Föderalismusreform im Hochschulbereich (GBI. 2007, S. 505) hat
der Senat der Pädagogischen Hochschule Weingarten am 07.12.2007 folgende
Studien- und Prüfungsordnung der Pädagogischen Hochschule Weingarten für
Bachelor-Studiengänge beschlossen.

Der Rektor hat dieser Studien- und Prüfungsordnung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 3 LHG am
07.12.2007 zugestimmt.
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(4) Setzt sich eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen zusammen, so er­
rechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungs­
leistungen. Abweichende Gewichtungen für die Noten bestimmter Prüfungsleistungen kön­
nen im Besonderen Teil festgelegt werden.

(5) Nach Bildung des arithmetischen Mittels wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma berücksichtigt; ein Auf- oder Abrunden findet nicht statt.

(6) Die Gesamtnote errechnet sich aus den Modulnoten. Die Gewichtung einer Modulnote
entspricht dem Anteil der für das Modul vergebenen Anrechnungspunkte an der in dem
Studiengang insgesamt zu erreichenden Gesamtpunktzahl.

(7) Für gemäß Absatz (2) erteilte oder gemäß Absatz (3) bis (5) gebildete Noten sind fol­
gende Bezeichnungen zu verwenden:

bis 1,5 = sehr gut

1,6 bis 2,5 = gut

2,6 bis 3,5 =befriedigend

3,6 bis 4,0 =ausreichend

ab 4,1 = nicht ausreichend

(8) Eine Prüfungsleistung ist nur bestanden, wenn sie insgesamt wenigstens mit "ausrei­
chend" (4,0) bewertet wurde. Die Bachelorprüfung ist nur bestanden, wenn sämtliche Modul­
prüfungen mindestens mit der Note "ausreichend" (4,0) bewertet wurden.

(9) Wird eine schriftliche Prüfungsleistung von mehr als einem Prüfer bewertet, und weichen
die gegebenen Noten um mehr als eine ganze Note von einander ab, oder bewertet nur ei­
ner der beteiligten Prüfer eine Prüfungsleistung mit weniger als "ausreichend" (4,0), so hat
der PrÜfungsausschuss einen weiteren Prüfer zu bestellen. Dieser Prüfer muss
Hochschullehrer oder Privatdozent sein. Die von diesem gegebene Note wird in die
endgültige Berechnung gemäß Absatz (3) einbezogen. Ist die Bewertung der
Abschlussarbeit Grund der Bestellung, so entscheiden die dem Prüfungsausschuss
angehörenden Hochschullehrer nach Vorliegen des dritten Gutachtens durch Abstimmung
über die endgültige Bewertung der Abschlussarbeit.

§22 Versäumnis, Rücktritt, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Prüfling
einen PrÜfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er nach der Anmeldung zur
Prüfung oder nach Beginn der Prüfung ohne triftigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Das­
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbei­
tungszeit erbracht wird.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü­
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen ein
Attest eines von der Hochschule benannten Arztes verlangt werden. Wird der Grund als trif­
tig anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergeb­
nisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Der Krankheit des Prüflings steht die Krankheit eines Kindes unter drei Jahren, für wei­
ches jenem die Personensorge zusteht, welches in seinem Haushalt lebt und welches über­
wiegend von ihm allein zu versorgen ist, gleich. Der Prüfling hat den entsprechenden Nach­
weis zu führen.

(4) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die Ablegung von Prüfun­
gen sowie die Anmeldung und Abgabe der Abschlussarbeit von dem Prüfling zu vertreten ist,
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hat der Prüfungsausschuss die gesetzlichen Bestimmungen und Fristen der §§3 Abs. 2 und
6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mütter (Mutterschutzgesetz) und der
§§15, 16 des Gesetzes zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeld­
gesetz) zu beachten. Die Gleichstellungsbeauftragte ist gemäß §4 des Landeshochschul­
gesetzes zu beteiligen.

(5) Versucht jemand, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benut­
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleistung
als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung
stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung dieser
Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die Prüfungsleistung als mit "nicht aus­
reichend" (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüf­
ling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(6) Der betroffene Prüfling kann innerhalb einer Frist von vier Wochen verlangen, dass die
Entscheidung nach Absatz (5) Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Be­
lastende Entscheidungen sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begrün­
den und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§23 Zeugnis

(1) Hat der Prüfling die Bachelorprüfung bestanden, so ist ihm unverzüglich, möglichst inner­
halb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen, welches die Module und Modulnoten, das
Thema und die Note der Abschlussarbeit, die Gesamtnote und gegebenenfalls einen Ver­
merk gemäß §21 Abs. (6) Satz 2 enthält. Die Noten sind mit dem nach §21 Abs. (5)
ermittelten Dezimalwert als Klammerzusatz zu versehen.

(2) Auf dem Zeugnis sind die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung benötigte Studien­
dauer sowie die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rang­
zahl gemäß ECTS-Bewertungsskala) anzugeben. Satz 1 ist erst anzuwenden, wenn hierzu
statistisch aussagekräftige Angaben vorliegen. Die Feststellung hierüber trifft der Prüfungs­
ausschuss.

(3) Als Datum des Zeugnisses ist derjenige Tag einzusetzen, an welchem die letzte Prü­
fungsleistung erbracht wurde.

(4) Das Prüfungszeugnis ist von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom
Rektor der Pädagogischen Hochschule Weingarten zu unterzeichnen.

(5) Mit dem Zeugnis ist eine Anlage ("Diploma Supplement") entsprechend dem "Diploma
Supplement Modell" in seiner von der Hochschulrektorenkonferenz jeweils als geltend emp­
fohlenen Fassung auszustellen. Als Darstellung des "nationalen Bildungssystems" (D8-Ab­
schnitt 8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrek1orenkonferenz abge­
stimmte Text in seiner jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Das Diploma Supplement
ist in englischer Sprache auszustellen. §23 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgeset­
zes bleibt unberührt. Auf Antrag des Prüflings ist dem Diploma Supplement eine inhaltsglei­
che amtliche Fassung in deutscher Sprache beizugeben.

(6) Auf Antrag des Prüflings ist ihm eine beglaubigte Übersetzung des Zeugnisses gemäß
Absatz (1) und der Abschlussurkunde gemäß §24 Abs. (1) in die englische Sprache auszu­
händigen.

§24 Verleihung des Hochschulgrades, Abschlussurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis ist dem Prüfling eine Abschlussurkunde mit dem Datum
des Zeugnisses auszuhändigen, in welcher die Verleihung des akademischen Grades
gemäß §4 beurkundet wird. In der Urkunde ist anzugeben, für welchen Studiengang der
Grad verliehen wird.
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(2) Die Urkunde wird vom Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der Pädagogischen
Hochschule Weingarten versehen.

§25 Ungültigkeit der Prüfung

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht, und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Prüfling getäuscht hat, gemäß §22 Abs. (5) entsprechend berichtigt werden.
Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für "nicht ausreichend' (5,0) und die Bachelorprüfung
für nicht bestanden erklärt werden.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass
der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangei durch das Bestehen der Abschlussprüfung
geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann der Prüfungs­
ausschuss die Prüfungsleistung für "nicht ausreichend" (5,0) und die Abschlussprüfung für
nicht bestanden erklären.

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis und die Begleiturkunden gemäß §23 Abs. (5) und (6) sind einzu­
ziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Abschlussurkunde einzuziehen, wenn die Abschlussprüfung aufgrund einer Täuschung für
nicht bestanden erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz (1) und Absatz (2) Satz 2 ist
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§26 Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Der Prüfling hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfah­
rens die ihn betreffenden Prüfungsakten einzusehen. §29 des Landesverwaltungsverfah­
rensgesetzes bleibt unberührt.

(2) Die Einsicht wird auf schriftlichen Antrag gewährt; der Antrag ist an den Prüfungsaus­
schuss zu richten. Dieser bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Sie findet unter Aufsicht
statt.

11. Besonderer Teil

§27 Lehrveranstaltungen, Studienleistungen, Prüfungsleistungen

(1) Die möglichen Lehrveranstaltungsarten sind nachfolgend aufgeführt. Es werden folgende
Abkürzungen verwendet:

V = Vorlesung
VirtV = Virtuelle Veranstaltung
S = Seminar
biS = Blended-Learning-Seminar
Pu..iS = Projektseminar

= Übung
Pra = Praktikum

(2) Die als Studienleistungen oder Prüfungsleistungen möglichen Leistungsformen sind
nachfolgend aufgeführt. Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

K = Klausurarbeit - eine hiernach stehende zahl gibt die Dauer in Minuten an -
M = Mündliche Prüfung - eine hiernach stehende Zahl gibt die Dauer in Minuten an-
GA = Gutachten zweier Hochschullehrer
BA = Bachelorarbeit (Abschlussarbeit im Sinne dieser Ordnung)
HA = Hausarbeit
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PA =
PB =
PF =
Ref =

Projektarbeit
Projektbericht
Portfolio
Referat

(3) Sonstige verwendete Abkürzungen:

Abk. = Abkürzung
CR = Anrechnungspunkte (credits)
LVen = Lehrveranstaltungen
PL = Prüfungsleistung
PLG = Gewicht der jeweiligen Prüfung gemäß §21 Abs. (6)
SL = Studienleistung im Sinne des §14 Abs. (5)
SWS = Semesterwochenstunden
ZV = Zulassungsvoraussetzung im Sinne des §14 Abs. (6)

§28 Studiengang Elementarbildung mit dem Abschlussgrad "Bachelor of Arts" (B.A.)

(1) Im Studiengang Elementarbildung wird gemäß §4 der akademische Grad "Bachelor" mit
dem Ordnungsmerkmal "of Arts" und der Abkürzung "BA" verliehen.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen beträgt im Pflichtbereich 87 und im Wahlpflichtbereich zwischen 6 und
11,5 Semesterwochenstunden. Es ist ein WahlpflichtmodUl zu belegen. Zusammen mit der
Abschlussarbeit werden insgesamt 1/30 Anrechnungspunkte (CR) erworben.

(3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module im Pflicht- und
Wahlbereich, die zugehörigen Studien- und PrüfungsJeistungen, die Anrechnungspunkte so­
wie die Gewichtung der Prüfungen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:
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PFUCHTlIODULE

Module Abk. SWS LVen Credits je Semester SL PL PLG l!{

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Grundbegriffe der
Erziehungswissenschaft EWI 4 V+S 7 K9D 7

Frühkindliche Bildungsprozesse EW2 6 S+PjS+S 6 4 M2D + PF 10 EW1

Umgang mit Heterogenität EW3 4 S+S 4 3 HA 7 EW1

Entwicklung und Lernen PPS1 6 V+S+S 5 3 Re! K90 6

Risiken und Gefährdung kindlicher
Entwicklung PPS2 4 S+S 3 3 Re! M20 6 PPS1

Prävention und Beratung PPS3 4 S+S 4 5 PA 9 PPS2

Interdisziplinäre Kompetenzen:
Diagnostik aDgemein OF1 4 V+S 3 3 M20 + PF 6

Interdisziplinäre Kompetenzen:
Diagnostik und Förderung allgemein
und sprachbezogen DF2 5 S+S+S 6 3 M20 + PF 9 DF1

Interdisziplinäre KOOlpelenzen:
Diagnostik und Förderung spezifisch OF3 4 S+S 3 4 M20 + PF 7 DF2

Ästhelische Bildung ÄB 4 S+S+S 5 4 M20 + PF 9

Bildung im Bereich Gesundheit und
Bewegung GB 4 S+S 3 3 Re! K90 6

Mathematische Biloong MA 6 S+PjS+S 3 6 PF PA 9

Musikalisdle Bildung MV 3 S+S 4 2 K60 6

K60 (oder
NabJrwissenschaflJiche Bildung NW 6 S+S+S 6 3 M20) + PF 9

Relijiöse Bildung RB 4 V+S 6 HA 6

V+S+Ü+
Sprachliche und literarische Bildung SL 7 S 6 3 MaO + PF 9

Sozialwissenschaft/iche Bildung SOZ 2 S 4 M20 + PF 4

Rechtliche Grundlagen für die Ar·beit
in Kindertageseinrichtungen JVR 2 S 3 K90 3

Wissenschaftliches Arbeiten WA 2 S 4 Re! 4

Blockpraktikum nach dem 1.
Semester PRA-EB1 1 Ü+Pra 5 PA 5

Blockprakükum nach dem 2.
Semester PRA-EB2 1 Ü+Pra 5 PA S PRA-EB1

Semeslertlegleitendes Praktikum PRA-EB3 1 Ü +Pra 5 PA 5 PRA-EB2

PRA-EB3
Forschungspraktikum PRA-E84 3 Ü+S+Pra 9 PA + Ref 9 + WA

Bachelor·Abschlussmodul BAM-EB K+BA 12 BA + 1.130 12 PRA-EB4

Summen: 87 30 3D 30 30 25 25 170
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rNAHLPFlICHTMODUlE
Module Abk, SWS lVen Credits je Semester SL PL PLG z:v

1, 2, 3, 4, 6, 6,

Bilingualer Fremdsprachenerwerb in
der Elemenlarb~dung WM-BFE 6 5+5+5 6 6 M30 + PF 10

S+S+S+
Integrative Erziehung von Kindern mi 5+S+S+
und ohne Behinderung,lnklusion WM-INT 11,6 S 6 6 1.130 + PF 10

5+5+8+
Leilungskompetenzen und S+S+S+
Management WM-LEI 8 S+S+S 6 6 M30 ... PF 10

0+8+0.
Spielfonnen WM-SPF 10 Ü+Ü 6 6 M30 ... PF 10

Summen: 6(11,5) 6 6 10
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§29 Studiengang Medien- und Bildungsmanagement mit dem Abschlussgrad
"Bachelor of Arts" (BA)

(1) Im Studiengang Medien- und Bildungsmanagement wird gemäß §4 der akademische
Grad "Bachelor" mit dem Ordnungsmerkmal "of Arts" und der Abkürzung "BA" verliehen.

(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen beträgt im Pfiichtbereich 104 und im Wahlpflichtbereich 4 Semester­
wochenstunden. Es ist ein Wahlpflichtmodul zu belegen. Zusammen mit der Abschlussarbeit
werden insgesamt 180 Anrechnungspunkte (eR) erworben.

(3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module im Pflicht- und
Wahlbereich, die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen, die Anrechnungspunkte so­
wie die Gewichtung der Prüfungen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:
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PfUCHTMODULE
Module Abk. SWS LVen Credits je Semester SL PL PLG "l!I

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pädagogische und psychologische V+V+
Grundlagen des Medien- und Vutv+S+
Bijdungsmanagemenls pp 1 10 VirtV ... S 10 K120 10

InstnJktionale Grundlagen des S+VirtV+
Medien- und Bildungsmanagements PP2 8 S+VirtV 10 K120 10 PP!

S+VirtV+
Medienpädagogik PP3 8 S+PjS 8 3 PB 11

VirtV +blS
Kommunikation PP4 8 +5 6 5 GA 11

S+S+bIS
Projektmanagement PP5 8 +5 5 6 PB 11

MediendidakWI. IT 1 5 VirtV +blS 5 K60 5

Informationslechnik - Grundlagen 5+5+5.
und Anwendung IT2 10 5+5 7 6 M20 + PF 13

Informalionslechnologie und
Programmierung IT3 6 S+S+Ü 2 6 M20 + PF 8

S+blS +
Medienproduktion- und evaluation IT4 6 5 9 PA 9

biS +PjS
Medienbildungsaibeit IT5 6 01 11 PA 11

Gestaltung voo Medien- und
Bildungsangeboten ITI 4 PjS 8 PA 8

BildungsfolSchung MMl 6 PjS+S+S 6 3 PB 9

HA + K60
+ Ref +

Recht und Politik MM2 6 S+S+S 3 5 Rei 8

5+S. HA + K45
Bildungsmanagemenl MM3 8 VirtV + s 2 9 + K45 11

Medienmanagement MM4 7 bIS+S+S 8 PB 8

HA + K60
Betriebswirtschaft MM5 6 S+S+S 6 4 + K60 10

Praktikum PRA·MBM 0 PjS +blS 7 4 PB 11

Summen: 108 30 30 29 31 28 26
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Module Abk. SWS LVen Credits je Semester SL PL PLG ZV

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wahlschwerpunkt Kommunikation PP6 6 S.S 3 3 GA 6 PP4

Wahlschwerpunkt Medien IT6 4 V.PjS 2 4 PA 6 1T4

Wahlschwerpunkt Management MM6 4 PjS 2 4 PB 6 MM4

Summen(1): 6 3 3 6

Summen(1): 4 2 4 6

Erläulerungen zum StlIdiengang Medien. und Bildungsmanagement
1) Die Summen der auf das 5. und 6.Studiengangsemesler entfallenden Punkteanle~e sind davon abhängig, welches der drei
WahlpRichbnodule belegt wird.
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111. Schlussbestimmungen

§30 Inkrafttreten

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt mit Beschluss des Senats der Pädagogischen
Hochschule Weingarten vom 07.12.2007 am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Die
Studien- und Prüfungsordnung vom 29.06.2007 tritt gleichzeitig außer Kraft.

wg;;J-' den 07.12.2007

Prof. Dr. Jakob Ossner

Rektor

Öffentliche Bekanntmachung durch Aushang am Rektoratsbrett

Aushang erledigt am: de> 1:2:. :2.':':.1. .
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